
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagenfurt, im Oktober 2011 

 

 

Musikschutzabgabe 
 
Im Arbeitsbehelf „Steuern und Abgaben in der Pfarre“ (in der „Roten Mappe“) ist 

unter Pkt. 5 die Musikschutzabgabe näher erläutert. 

Zusammengefasst müssen derzeit folgende Kriterien erfüllt sein, damit eine 

Veranstaltung (die Pfarre ist Haupt- bzw. Mitveranstalter) in die Rahmenvereinbarung, 

abgeschlossen zwischen AKM und der Diözese, fällt: 

 

1.)  Veranstaltungen bis zu 200 Besucher ohne Tanz 
2.)  Eintritt bis € 5,40 oder freiwillige Spende 
3.)  Mitwirkendenhonorar darf nicht mehr als € 720,00 betragen. 

 

Eingeschlossen sind:  

Tonfilmvorführungen, Adventsingen, Passionssingen, Muttertagsfeiern, 

Theateraufführungen mit Liedern und Musik, Musik bei Prozessionen, Gedenkfeiern, 

Heimatabende und ähnliches (im Zweifelsfall rückfragen). 

 

Alle Veranstaltungen mit Musikdarbietungen, die diesen Rahmen überschreiten, 
müssen 4 Tage vorher bei der AKM angemeldet werden. 
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